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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 14.06.1988

Norm

EheG §82 Abs2

Rechtssatz

Grundsätzlich kann nicht nur ein Haus, sondern auch der Garten Ehewohnung sein; das ergibt sich schon daraus, daß

auch ein Garten zu jenem Bereich gehört, in dem sich das Eheleben und Familienleben abspielen kann, in dem sich die

Familienmitglieder in der Freizeit zurückziehen, um irgendwelchen Beschäftigungen nachzugehen oder sich zu erholen.

Entscheidungstexte

4 Ob 561/88
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nur: Grundsätzlich kann nicht nur ein Haus, sondern auch der Garten Ehewohnung sein. (T1)
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